
Marktgemeinde Brunn am Gebirge 
 

Kundmachung 

Verbotszone 

für das Eintragungsverfahren von Volksbegehren 

 

In dieser Gemeinde können Eintragungen während des verlautbarten Eintragungszeit-

raumes in folgendem Eintragungslokal vorgenommen werden: 

 

Gemeindeamt der Marktgemeinde Brunn am Gebirge, Eingang SIB-Bürgerservice, 

Franz Anderle-Platz 1, 2345 Brunn am Gebirge 

 

Die dazugehörige Verbotszone umschließt den gesamten Franz Anderle-Platz. 

 

Während des Eintragungszeitraumes von 11.03.2024 bis einschließlich 18.03.2024 ist 

innerhalb der Verbotszone (Verbotszone ist das Gebäude, in dem sich das Eintra-

gungslokal befindet, Fläche, wie etwa der Umkreis in Metern, Gehsteige, Verkehrsflä-

chen usw.) Folgendes verboten: 

 

a) jede Art der Werbung für oder gegen ein Volksbegehren, insbesondere auch 

durch Ansprachen an die Stimmberechtigten, durch Anschlag oder Verteilen 

von Aufrufen sowie 

b) jede Ansammlung und 

c) das Tragen von Waffen jeder Art (Das Verbot des Tragens von Waffen bezieht 

sich nicht auf jene Waffen, die von im Dienst befindlichen Organen des öffentli-

chen Sicherheitsdienstes nach ihren dienstlichen Vorschriften getragen werden 

müssen.) 

 

Übertretungen dieser Verbote werden von der Bezirksverwaltungsbehörde als Verwal-

tungsübertretung geahndet.  

 

Brunn am Gebirge, am 01.03.2024 

 

Angeschlagen am:  04.03.2024     Der Bürgermeister: 

Abgenommen am:  19.03.2024 
 
       Dr. Andreas Linhart 


